
 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                         Angaben der Antragstellerin/ des Antragstellers 

An das Hochschulprüfungsamt  

der Universität Koblenz-Landau                                                      Name:                  

                                                                                                              Vorname: 

                                                                                                              Anschrift:                          

Postfach 20 16 02                                                                              E-Mail:                                                                                                                       

D-56016 Koblenz                                                                               Telefon:                                                                                                                               

 

 

 

 

Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit 
gem. § 9 „Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen“ der Prüfungsordnung für die Prüfung 

in den Masterstudiengängen für das Lehramt an Grundschulen, des Lehramt an Realschulen plus, 

das Lehramt an Förderschulen sowie das Lehramt an Gymnasien an der Universität Koblenz-Landau 

 

Ich beantrage die Feststellung der Gleichwertigkeit meines ersten Staatsexamens  für das 

 

� Lehramt an Realschulen 

 

 

für den Masterstudiengang  

 

� Lehramt an Gymnasien  

 

mit  den Fächern 

 

Bildungswissenschaften   

 

Meine Staatsexamensarbeit soll als  

 

□ Bachelorarbeit (sofortige Bewerbung für  den Masterstudiengang möglich) 

 

□ Masterarbeit (nur Bewerbung für das 6. Fachsemester im lehramtsbezogenen 

Bachelorstudiengang möglich, da die zwingend erforderliche Bachelorarbeit 

nachgeholt werden muss) 

 

Mit ist bekannt, dass die Examensarbeit nur als Bachelor- oder Masterarbeit angerechnet werden 

kann. 

 
 

Alle, für die Prüfung des Antrages auf Feststellung der Gleichwertigkeit, erforderlichen Unterlagen
1
 

liegen in beglaubigter (dies gilt nur für externe Bewerber) Kopie bei.  

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum                                                                    Unterschrift der Antragstellerin/ des Antragstellers 

                                                 
1 vgl. ggf. auch : „Antrag auf Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen im Master“  
 


